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Wolfgang Wüst

Im Schatten der Fabrikschlöte – Arbeiteralltag 
im Spiegel der Fabrikordnungen aus Fürth und 
Nürnberg vor dem Ersten Weltkrieg1

Auftakt

Am 1. März des Jahres 1858 führten zwei 

ehemalige Arbeiter der überregional bekann-

ten Kammgarnspinnerei in Wöhrd2, einer 

der wenigen, 1841 von Heinrich Philipp 

Lobenhofer3 bereits als Aktiengesellschaft 

begründeten textilen Großbetriebe in der 

Stadt boomender Metall-, Maschinen- und 

Elektroindustrie, vor der städtischen Polizei-

behörde Beschwerde.4 Es ging um die von 

der Fabrikleitung mit Direktor C. W. Weigel 

verweigerten Entlassungs- und Austritts-

papiere (Abb. 1). Zur Stellungnahme wur-

den in Anwesenheit des Polizeibeamten 

und des Protokollführers am 1. März 1858 

die Fabrikarbeiter Franz Joseph Hindelang 

und Christian Schmidt, beide wohnhaft in 

Wöhrd5, vorgeladen und gehört. Die Gründe, 

warum die beiden Textilarbeiter ihr Arbeits-

verhältnis vorzeitig beendeten, kennen wir 

leider nicht. Möglicherweise lag es an den in 

der Früh- und Hochindustrialisierung über-

langen Arbeitszeiten. Die 1852 gedruckten 

Fabrikgesetze der Wöhrder Kammgarn-

spinnerei (Abb. 2) regelten, wie Fabrikord-

nungen anderer Betriebe, die täglichen Be-

triebszeiten. Konkret hieß es in Paragraph 

sechs: „Die Dauer der Arbeit ist im Sommer 

von 5 ½ Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends fest-

gesetzt. Im Winter von 6 Uhr Morgens bis 7 ½ 

Uhr Abends. – Um 8 Uhr Vormittags und 4 Uhr 

Nachmittags haben die Arbeiter je ¼ Stunde 

Ruhezeit. Um 12 Uhr dürfen sie nach Hause 

gehen, haben aber um 1 Uhr wieder an der 

Arbeit zu sein.“ Das waren durchaus übliche 

Arbeitszeiten in der Frühindustrialisierung, 

die auch bei Unternehmern in Fürth üblich 

waren. In der Cigarrenfabrik von Karpf & 

Frank (Abb. 3) regelte der dritte Abschnitt 

die tägliche Fabrikzeit nur unmaßgeblich 

großzügiger. Pünktlichkeit war Vorausset-

zung, wenn im Sommerhalbjahr von sechs 

Uhr morgens bis abends um sieben Uhr bei 

einer Stunde Mittagspause gearbeitet wur-

de. Im Winter durfte man eine Stunde später 

am Werkstor erscheinen.6

Kostengünstige Kantinenverpflegung wie 

andere betriebliche und gesetzliche Wohl-

fahrtseinrichtungen (ausreichender Alters-, 

Invaliden- und Krankenschutz7) nach der 

Bismarck‘schen Sozialgesetzgebung oder 

gar aus heutiger Zeit waren zu Beginn des 

Industriezeitalters noch unbekannt. Gear-

beitet wurde täglich außer sonn- und feier-

tags. Verspätungen oder gar das Ausblei-

ben an Arbeitstagen, ausdrücklich auch bei 

„Unpäßlichkeiten“, wurden mit Geldbußen 

geahndet. Die Buße betrug das Doppelte 

dessen, was „in der versäumten Zeit ver-

dient worden wäre.“8 Die Fabrikdirektion in 

Wöhrd behielt es sich außerdem bei außer-

ordentlichen „Vorkommheiten“ vor, ausnah-

meweise auch „an Sonn- und Feiertagen oder 

des Nachts“ zu arbeiten. Eine entsprechende 

Auftragslage musste dafür allerdings ge-

geben sein.9 Geregelte Urlaubsansprüche 

waren unbekannt, selbst Arbeitsordnun-

gen aus späterer Zeit maßregelten noch das 

Recht auf freie Arbeitstage. 1905 war in der 

Fürther Möbel- & Spiegelfabrik von Am-

mersdörfer & Haas (Abb. 4) das „Blauma-

chen“ noch ein sofortiger Entlassungsgrund: 

„Sogenanntes Blaumachen ist strengestens 

untersagt. Accordarbeitern kann in diesem 

Falle ohne jede weitere Vergütung die Stückar-

beit entzogen“ werden.10 Urlaubsregelungen 

waren nicht vorgesehen. Immerhin konnte 

man dazu 1906 in der Louis Vetter‘schen 

Metallwarenfabrik in Nürnberg-Schnieg-

ling Folgendes erfahren: Urlaub war „stets 

persönlich unter Bescheinigung der Veranlas-

sung vom Vorgesetzten oder der Betriebslei-

tung“ einzuholen.11
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Vielleicht lag der Streit um die vorenthal-

tenen Entlassungspapiere aber auch in einer 

anderen rigorosen Regelung der Kammgarn-

spinnerei, die der in der Frühindustrialisie-

rung noch sehr hohen Personalfluktuation 

Einhalt gebieten sollte. Paragraph drei der 

Fabrikgesetze nahm dazu in Wöhrd Stel-

lung: „Wer die Arbeit, ohne die vorgeschriebe-

ne Kündigungszeit einzuhalten, verläßt, ver-

liert den bis dahin verdienten Lohn und kann 

nöthigen Falls auf gerichtlichem Wege zu Fort-

setzung seiner Arbeit angehalten werden.“12

Hier wie in anderen Fällen frühindustria-

lisierter fränkischer Städte13 führen uns die 

aus Fürth14 (Abb. 5) und Nürnberg, inklusi-

ve seiner industriellen Keimzellen Wöhrd, 

Steinbühl und Gostenhof15, überlieferten 

Fabrikordnungen16 des Industriezeitalters 

zu den Lebensquellen der Menschen, auch 

wenn uns die Rechts-, Kultur- und Sozial-

geschichte lehrte, dass normative Quellen 

nicht unisono mit der Alltagsrealität über-

einstimmen müssen. Vergleichende Blicke 

in das frühindustrialisierte Augsburg schär-

fen ferner das ordnungspolitische Bild.

Abb. 1: Akten des Nürnberger Stadtmagist-

rats zur Beschwerde der Textilarbeiter 

um vorenthaltene Arbeitszeugnisse, 

März 1858.

Abb. 2: Fabrikgesetze der Nürnberger Kamm-

garnspinnerei in Wöhrd, Juli 1852.
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Fabrikordnungen als Zeitzeugnisse

Gedruckte und handschriftliche Fabrik-

ordnungen – sie wurden auch als Fabrik-

gesetze, Arbeitsordnungen, Arbeitsverträge 

oder nur als Reglements17 bezeichnet – sind 

für das 19. und frühe 20. Jahrhundert, ähn-

lich wie Gerichts- und Policey-Ordnungen18 

in vorindustrieller Zeit, Schlüsseldokumen-

te zum Verständnis von regionalen Arbeits- 

und Lebenswelten. Trotzdem hat sie die his-

torische Forschung19 bisher keinesfalls für 

alle relevanten Industriezonen zur Kennt-

nis genommen, geschweige denn, dass sie 

Gegenstand vergleichender Quelleneditio-

nen geworden wären. Forschungsdefizite 

sind zwar auch für bekannte alte Industrie-

zonen – im Königreich Bayern zählten dazu 

die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg und 

Schweinfurt – weiterhin namhaft zu ma-

chen, doch bestehen sie vorrangig für abseits 

liegende, ländlich geprägte kleine Industrie-

städte wie Stein bei Nürnberg20, Schwabach 

oder Roth.21 Der Werks- und Fabrikalltag 

wird in ihnen inhaltlich ausdifferenziert und 

normativ umschrieben, womit sich freilich 

nicht überall und keineswegs zwangsläufig 

auch reale Gegebenheiten rekonstruieren 

lassen. Manches klingt aus heutiger Sicht 

auch skurril, wenn die Anordnungen für Ar-

beiter und Arbeiterinnen in der Bleistiftfab-
rik A.W. Faber in Stein bei Nürnberg vor-

sahen, jeden, der in den „Frei-Viertelstunden“ 

im Fabrikgarten Vögel fing, mit einem Tag 

Lohnabzug zu bestrafen. Dort gab es auch 

Hinweise auf den während der Industriali-

Abb. 3: Gesuch des Fabrikanten Isa(a)c Karpf 

und Seligmann Frank, in Fürth eine 

Cigarren-Fabrik gründen zu dürfen, 

1861.

Abb. 4: Zulassungsgesuch der Fürther Möbel- 

& Spiegelfabrik von Ammersdörfer & 

Haas vom Dezember 1904.
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Abb. 5: Fürth, „Stadt der tausend Schlote“. Zeichnung von E. Frank, nach dem mehrgleisigen 

Ausbau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn und der Bahnhofserweiterung in der Hochindustria-

lisierung um 1890.
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sierung steigenden Bier- und Schnapskon-

sum, dem die Fabrikleitung mit der Aufstel-

lung steinerner Wasserkrüge „zum Trinken“ 

entgegentrat. Und wer dort bei Besorgungen 

in der Stadt während der Arbeitszeit „in‘s 

Wirthshaus geht und daselbst betroffen“ wur-

de, musste im Wiederholungsfall mit seiner 

Entlassung rechnen.22 Mit der Spannung 

zwischen Norm und Devianz müssen wir 

trotz vieler konkreter Details aber weiterle-

ben. Methodisch weiterführend können wir 

allerdings die Inhalte der Fabrikordnungen 

an denen der Aufsichts-, Straf- und Entlas-

sungsakten in Firmenarchiven überprüfen, 

zumindest stichprobenartig. In „dichter Be-

schreibung“ (Clifford Geertz) atomisiert sich 

dann so mancher normative Trugschluss 

im Netzwerk der Industrie- und Gewerbe-

forschung. Die von den Fabrikleitungen und 

Aktiengesellschaften zunächst ohne Mit-

sprache der Adressaten23, aber mit Kenntnis 

der konzessionierenden Stadtmagistrate24 

und Landgerichte erlassenen Arbeitsgesetze 

waren natürlich auch in den süddeutschen 

Textil- und Maschinenbaurevieren omni-

präsent. Sie waren durch den betriebsin-

ternen Aushang von semiöffentlicher Trag-

weite und im Zweifelsfall gerichtsrelevant. 

Durch Aushang wurden sie zunächst allen 

Betriebsangehörigen vorgeführt. Die Fab-

rikordnung der Fürther Zigarrenfabrik 
von Karpf & Frank führte dazu 1861 aus: 
„Diese Verordnungen werden im Fabric-Locale 

angeheftet, & erkennt der eintretende Arbeiter 

solche stillschweigend an, sobald er seine Pro-

bezeit von 8 Tagen bestanden“ hat.25 In der 

Nürnberger Kammgarnspinnerei wurden 

von den Fabrikgesetzen seit 1852 „beim Ein-

tritte einem jeden Arbeiter ein Exemplar zur 

genauen Kenntnißnahme zugestellt und hat 

derselbe den Empfang dieser Gesetze mit der 

Erklärung, daß er sich denselben in allen 

Theilen unterwirft“ zu bestätigen.26 Die Ar-
maturen- und Maschinenfabrik, vormals 
J. A. Hilpert, erklärte sich als Nürnberger 

Aktiengesellschaft zusätzlich gegenüber 

dem Stadtmagistrat: „Einliegend erlauben 

wir uns die Arbeiter-Ordnung [vom 16. Mai 

1892] unserer Fabrik in zwei Exemplaren 

zu überreichen. Wir bemerken, dass diese 

Ordnung vom 16. Mai bis 1. Juni in unserer 

Fabrik sichtlich ausgehängt war und dass 

ein Einspruch hiergegen von Niemand erho-

ben wurde.“27 Fabrikordnungen waren mit 

Blick auf ihre mediale Verbreitung im Druck 

klein und übersichtlich gehalten. Die gängi-

gen Formate waren wie bei der Nürnberger 

Elektrizitäts-Gesellschaft von Soldan & Co in 

Taschengröße ausgefallen. Die Druckgrößen 

entsprachen in etwa dem heutigen handli-

chen DIN-Format A6. In kleineren Betrieben 

wie den Messing-, Walz- und Hammerwer-
ken von H.P. Volkamer‘s W[itti]b & Fors-
ter in Hammer28 bei Nürnberg individuali-

sierte man die Arbeitsverordnungen durch 

Personalangaben des Empfängers. Diese 

entsprachen in Hammer auch dem Anstel-

lungsverfahren seit dem Jahr 1912, als Ernst 

von Forster bereits Alleininhaber der Firma 

war: „Jeder Arbeiter erhält bei seinem Eintritt 

Abb. 6: Arbeitsordnung für die Fürther 

Aktienbrauerei der Gebrüder Grüner 

vom 14. Juli 1910.
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in das Arbeitsverhältnis einen Abdruck der im 

Betriebe ausgehändigten Arbeitsordnung, die 

er durch eigene Namensunterschrift in einem 

hierfür bestimmten Buch (oder einer Personal-

karte) anzuerkennen hat.“29 In der Fürther 

Aktienbrauerei der Gebrüder Grüner 

mussten 1910 die Beschäftigten laut Arbeits-

ordnung (Abb. 6) vor ihrer Einstellung jede 

Menge Ausweis- und Beglaubigungsunterla-

gen vorlegen. „Jeder neu eintretende Arbeit-

nehmer hat sofort nach der Aufnahme sich 

im Bureau der Brauerei zu melden, seine Le-

gitimationspapiere, namentlich eine Arbeits-

bescheinigung seines letzten Arbeitgebers, 

ferner seine Quittungskarte für die Invaliden-

versicherung und, im Falle derselbe das 21. 

Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat, sein 

Arbeitsbuch zu hinterlegen sowie die nötigen 

Angaben bezüglich der Krankenversicherung 

zu machen.“30

Für die Personenforschung des 19. Jahr-

hunderts ist der Fall der Fürther Möbel- 

und Spiegelfabrik von Ammersdörfer & 

Haas im Kontext früher Arbeitsgesetze be-

sonders interessant. Erhalten sind dort für 

die Jahre 1904/05 die Unterschriftslisten, 

mit denen die Arbeiter folgende Regelung 

für verbindlich erklärten: Jede Person „hat 

sich den gegenwärtigen Bestimmungen. Wel-

che in der Fabrik angeschlagen und den Betei-

ligten ausgehändigt sind, zu unterwerfen und 

dieselben genauestens zu befolgen.“31 (Abb. 7, 

8 und 9) Auffallend an den Unterschriften 

ist die erstaunliche Schriftkompetenz, die 

für die Qualität der Fürther Elementarschu-

len im Königreich Bayern spricht.

„... diszipliniert, fleißig, treu und willig“

In den „Fabrik-Gesetzen“ fränkischer 

Unternehmen konnte man noch gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts wie in der Nürnberger 

Maschinenfabrik und Kesselschmiede Ju-

l[ius] Wacker & Comp. an der Pferdebahn-

linie Lorenzkirche – St. Peter gleichsam 

im Vorgriff auf das seit den 1980er Jahren 

von der Mediävistik bis zur Gegenwartsfor-

schung kontrovers diskutierte Gesellschafts-

modell der Sozialdisziplinierung32 im Jahr 

1859 unmissverständlich nachlesen: „Wäh-

rend der Arbeitszeit hat sich jeder Arbeiter flei-

ßig und ruhig zu verhalten und wird müßiges 

Umherstehen und sonstige Versäumnisse mit 

Geldstrafen bis zu 30 Pf. belegt; wiederholte 

Strafen bedingen baldige Entlassung.“33 Diese 

und ähnliche Auslegungen einer in Europa 

erst entstehenden Arbeitsgesetzgebung wa-

ren gewissermaßen typisch für die ersten 

Dezennien der Industrialisierungsepoche. In 

der Tabak- und Cigarrenfabrik des Nürn-

berger Unternehmers Carl Otto Müller 

(Abb. 10) regelten die vorderen Abschnitte 

der Fabrikgesetze die sozialpolitische Top-

Down-Struktur. Alle Arbeiter standen „unter 

Aufsicht der Werkmeister“ und hatten „deren 

Anordnungen und Befehlen pünktliche Folge 

zu leisten, sowie denselben mit der ihrer Stel-

lung gebührenden Achtung zu begegnen.“ Die 

genannten Werkmeister hatten „das Recht 

zu strafen“ und bei Veranlassung „Arbei-

ter zu entlassen.“34 Gehorsam, Respekt und 

ungeteilte Loyalität gegenüber der Fabrik-

leitung wurden vorausgesetzt, wobei die 

Firmenleitung 1861 in der Fürther Zigar-

renfabrik Karpf & Frank direkt als „Fabric-

Herrschaft“ bezeichnet wurde.35 Dort führte 

die Fabrikordnung die erwarteten Tugenden 

der Arbeiterschaft expressis verbis aus. 

Jeder Beschäftige war verpflichtet, die ihm 

zugewiesene Arbeit pünktlich zu erledigen 

und dabei „Treue, Folgsamkeit, Aufmerk-

samkeit, Ehrbietung, Fleiß & Verträglichkeit“ 

unter Beweis zu stellen sowie „Reinlichkeit, 

Verschwiegenheit & Ordnung“ zu garantie-

ren.36 (Abb. 11)

Im Jargon Wilhelminischer Zeit hieß es 

weiter in der Fürther Möbel- & Spiegelfa-

brik von Ammersdörfer & Haas – die dor-

tige Arbeitsordnung war seit dem 2. Januar 

1905 gültig – mit entsprechend autoritärer 

und paternalistischer Zielrichtung: „Jede in 

der Fabrik beschäftigte Person hat sich den 

gegenwärtigen Bestimmungen, welche in der 

Fabrik angeschlagen und den Beteiligten aus-

gehändigt sind, zu unterwerfen und dieselben 
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Abb. 7: Unterschriftslisten der Arbeiter bei Ammersdörfer & Haas, 1904/05, Teil 1.
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Abb. 8 und 9:  Unterschriftslisten der Arbeiter bei Ammersdörfer & Haas, 1904/05,

           Teil 2 und 3.
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Abb. 10: „Fabrik-Gesetze“ in der Tabak- und Cigarren-Fabrik von Carl Otto Müller,

  12. November 1860.
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Abb. 11:  Handschriftliche „Fabric-Ordnung“ (Kopie) der Zigarren-Fabrikanten Karpf & Frank

  in Fürth vom 1. Oktober 1861.
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genauestens zu befolgen“.37 Wenig später er-
gänzte man: „Den Anordnungen der Arbeit-

geber oder Deren Beauftragten ist pünktlichst 

Folge zu leisten.“38 Überrascht dabei der 
späte Zeitpunkt rigider Arbeitsvorschrif-
ten nach der Jahrhundertwende, so zählte 
Ähnliches zum Grundmuster frühindust-
rieller Reglements. In der Nürnberger Ma-

schinenbauanstalt von Johann Wilhelm 

Spaeth hieß es 1838/39 noch Jahre vor der 
sozialen Revolution von 1848/49: „Muß je-

der Arbeiter die ihm zugetheilte Arbeit ohne 

Widerrede leisten, und ist dabei die Angabe 

des Vorgesetzten pünktlich zu vollziehen. Ei-

genmächtige Abänderungen oder fehlerhafte 

Bearbeitungen des Arbeitsstücks“ wurden 
bestraft. Geschwätzigkeit am Arbeitsplatz 
war sichtlich unerwünscht, wenn es in der 
Spaeth‘schen Maschinenfabrik hieß: „Muß 

sich Jeder zu bestimmten Arbeitszeit auf sei-

nen Platz einfinden, daselbst fleißig arbeiten 

und nicht unterhaltungsweise durch Plaudern 

seinen Nachbar mit zum Unfleiß verleiten.“39 
Um die in den Augen der Fabrikleitung un-
produktive zwischenmenschliche Kommu-
nikation in den Werkshallen gänzlich zu 
unterbinden, wurde in Hausordnungen mit-
unter Schweigen angeordnet. In der Carl Ot-

to Müller‘schen Tabakfabrik formulierte 
man 1860 unmissverständlich: „Wer Unfug 

treibt, oder die übrigen Arbeiter durch Schwät-

zereien und Neckereien stört, oder Streit be-

ginnt“ wird bestraft. Jeder Arbeiter hatte des-
halb „der Aufforderung zu schweigen, sofort 

Folge zu leisten.“40 Manches wurde in den 
mittelfränkischen Betrieben auch prophy-
laktisch gegen Diebstahl und Sabotage in 
einer Zeit steigender urbaner Kriminalität41 
und Trunksucht42 inszeniert oder zumindest 
angedroht. In der Tabak- und Cigarren-In-
dustrie gab es dazu Leibeskontrollen durch 
die Werkmeister mit polizeilichen Befug-
nissen: „Jeder Arbeiter muß es sich gefallen 

lassen, von den Werkmeistern oder sonstigen 

Vorgesetzten, zu jeder beliebigen Tageszeit vi-

sitirt zu werden.“43

Bei aller Schärfe früh- und hochindustriel-
ler Bevormundung spiegeln Arbeitsordnun-
gen, wie die 1893 implementierte Regelung 
für die Hadern-Sortieranstalt von Lipp-

mann Wolff & Sohn in Nürnberg-Doos, 
konsensuale Arbeits- und Genehmigungs-
prozesse wider. Zu Beginn der Haus- und 
Arbeitsordnung hieß es in Rückgriff auf 
die Gewerbeordnung des Kaiserreichs: „Die 

nachstehende, auf Grund des § 134a der Ge-

werbe-Ordnung [vom 1. Juni 189144] erlasse-

ne Arbeitsordnung vertritt die Stelle eines zwi-

schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 

abgeschlossenen Arbeitsvertrags“.45 Trotz der 
in der Sortieranstalt noch sehr langen werk-
täglichen Arbeitszeit von 6 Uhr morgens bis 
6 Uhr abends bei nur einer Stunde Mittags-
pause46 unterzeichneten die Fabrikarbeiter 
am 19. Mai 1894 ein „Attest“, dass sie mit 
den Arbeitsvorschriften einverstanden wa-
ren.47 In den Arbeitsordnungen des frühen 
20. Jahrhunderts wurde vereinzelt in zeit-
lichen Vorgriff auf das Betriebsrätegesetz48, 
das der Deutsche Reichstag am 4. Februar 
1920 verabschiedete, auch über Arbeiter-
ausschüsse berichtet. In der Metallwaren-

Fabrik von Louis Vetter konnte man in der 
Werksordnung nachlesen: „Der bisherige 

Arbeiterausschuß, bestehend aus 7 Arbeiter 

und 6 Arbeiterinnen, bleibt auch fernerhin in 

Kraft. Der Arbeiterausschuß hat die Arbeits-

Ordnung geprüft und für gut befunden, er 

beratet auch ferner in besonderen Fällen mit 

dem Prinzipale oder dessen Vertreter und be-

schließt besonders über die Verwendung der 

Strafengelder zum Besten der Vetter‘schen 

Arbeiter.“49 Dort sah die Arbeitsordnung fer-
ner auch ein Beschwerderecht vor. Bei unge-
rechter Behandlung durch Vorgesetzte stand 
der Klageweg „zum Fabrikleiter“ offen.50
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Willkür, Widerstand und Implementierung

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
zündete sich auch in bayerischen Industrie-
städten harsche Kritik am strengen Straf-
system; selbst bei geringen Verstößen gegen 
überlange Arbeitszeiten hagelte es Sank-
tionen. Außerdem hielt man fest an den ein-
seitigen Kündigungsfristen, obwohl sie die 
Mobilität der Arbeiter einschränkten. In der 
Augsburger Kammgarn-Spinnerei sah die 
frühe Ordnung von 1846, deren Signal bei 
Arbeitsbeginn immer die Glocke war, dazu 
en detail vor. „Eine viertel Stunde später wird 

der Pförtner das Thor verschließen. [...] Die-

jenigen, welche später kommen, werden nicht 

mehr eingelassen und die Geldstrafe der Abwe-

senheit“ – sie betrug dann das Doppelte des 
Tageslohns – „wird ihnen auferlegt“. Und zur 
Kündigungsfrist trug man nach: „Beim Aus-

tritt, ohne vorhergegangene vorschriftsmäßige 

Aufkündigung, verliert der Arbeiter den Lohn, 

welchen er allenfalls gut hat.“51 Schwarze Lis-
ten, die unter den Fabrikherren kursierten, 
zeigten Personen und Arbeiter an, die wie-
derholt gegen Vorschriften der Fabrikord-
nungen verstießen und entlassen wurden. 
Für „renitente“ Arbeiter wurde es schwierig 
neue Arbeit zu finden, da die Fabrikleitun-
gen eng mit den Behörden der Stadtmagis-
trate und der jeweiligen Polizeidirektionen 
kooperierten. „Entlaufene“ Arbeiter wurden 
landesweit quasi steckbrieflich gesucht. So 
ist jedenfalls ein „Schubpaß“52 aus München 
– er wurde am 18. November 1863 ausge-
stellt – zu verstehen. Gesucht wurde die in 
München geborene Josepha Brüderl, nach-
dem sie in Nürnbergs Tabak- und Cigarren-

fabrik, ohne Nachricht zu geben, nicht mehr 
zur Arbeit erschienen war. Im Schubpass 
hielt die Polizeibehörde neben einer detail-
lierten Herkunfts- und Personenbeschrei-
bung, die an Fahndungs- und Diebslisten53 
in der Frühen Neuzeit erinnert, den Über-
führungsgrund fest. Es handelt sich um eine 
interessante Quellengattung zur Personen-
identifikation, die im Kontext der Indust-
rialisierungsforschung bisher kaum genutzt 
wurde.54 Die Gesuchte war „entlaufen aus 

der Arbeit auch Requisition dort Nachennz 

bestraft wurde, und über staat[ion] Nürnberg 

zur Einschaffung in der Arbeit dorthin ab-

zuliefern ist, wo dieselbe die Domizilsrechte 

besitzt.“55 Über das Ausmaß abgebrochener 
Arbeitsverhältnisse im Fürther und Nürn-
berger Arbeiter- und Fabrikmilieu kann 
man nur spekulieren, doch waren sie meist 
eine Folge von hoher Arbeitsbelastung und 
Willkür auf der einen und Renitenz und 
Hoffnungslosigkeit auf der anderen Seite. 
Gezielte Abwerbungen durch konkurrieren-
de Betriebe kamen hinzu. Die Schicksale der 
steckbrieflich gesuchten Arbeitsverweige-
rer und ihrer konkreten Lebensumstände 
sind noch völlig unerforscht.56 1870 konn-
te man in einem Verweis für die königlich 
bayerische Gendarmerie erfahren, dass der 
gesuchte und im Bezirksamt Sulzbach fest-
genommene Malergehilfe Johann Eberhard 
aus Alfeld dem Nürnberger Stadtmagistrat 
„behufs zwangsweiser Zuführung zu dessen 

Arbeitgeber, dem Blechspielwaarenfabri-

kanten Leonhard Uebelacker in Nürnberg S. 

1345, abzuliefern“ sei.57 (Abb. 12)

Patriarchalische Fürsorge – Sozialpädagogische Vorsorge

In süddeutschen Fabrikordnungen finden 
sich vor und nach der von Reichskanzler 
Otto von Bismarck initiierten Sozialversi-
cherungsgesetzgebung im Deutschen Reich 
zahlreiche Hinweise auf eine eigenständige 
Kranken-, Unfall- und Altersvorsorge, die 
dem Prinzip einer patriarchalisch ausge-
richteten Unternehmer- und Arbeitskultur 
zuzuordnen ist. Der unsozial entfesselte 

Prometheus58 früher Technologie- und In-
dustrialisierungsprozesse mit dem täglichen 
Risiko des materiellen Absturzes bei Krank-
heit oder Invalidität bedarf angesichts der 
Fabrikordnungen einer differenzierten Ana-
lyse, die sowohl den Aufbau direkter und 
indirekter Abhängigkeitsfelder seitens des 
Unternehmens als auch den Willen zu nicht 
zweckgebundener Fürsorge berücksichtigen 
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Abb. 12:  „Verweis“ für den Webergehilfen Johann Eberhard aus Alfeld vom 9. April 1870.
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sollte. Im Prinzip handelt es sich dabei um 
den alten, seit dem Mittelalter ungelösten 
Streit zwischen Eigennutz und Gemein-
nutz.59 Gerade den bayerischen Textilbetrie-
ben kam wegen ihres zeitlichen Vorsprungs 
gegenüber anderen Industriebranchen 
bei der Ausgestaltung sozial verträglicher 
Kontrakte mit Fabrikarbeitern ein Pionier-
charakter zu. Spar-, Kranken- und Unter-
stützungskassen finden sich deshalb in den 
einzelnen Betrieben sehr lange vor den in 
den 1880er Jahren vollzogenen Zwangsmaß-
nahmen (1883: Krankenschutz, 1884: Un-
fallversicherung, 1889: Invaliditäts- und Al-
tersversicherung) zur Sozialgesetzgebung in 
Deutschland. Die gedruckten „Statuten der 
Kranken- und Unterstützungs-Cassa und der 
Ersparniß-Cassa“ für das Personal der Augs-

burger Kammgarn-Spinnerei von 1851 
nannte dann auch die Gründe: „Der Zweck 

dieser Cassa ist, dem Fabrikpersonale der 

Augsburger Kammgarn-Spinnerei in Krank-

heitsfällen oder bei Verwundungen freie ärztli-

che oder chirurgische Behandlung und unent-

geltliche Medicamente, und außerdem für die 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit eine baare Geld-

unterstützung, sodann in besonderen Fällen 

auch noch anderweite Unterstützung zu ge-

währen.“60 In der Kammgarnspinnerei zu 

Wöhrd legte man dagegen besonderen Wert 
auf die Sparrücklagen der Beschäftigten. Als 
ein „Mittel mit zur Hebung des Arbeiterstan-

des und als Grundlage zu späterem besserem 

Ergehen betrachten wir eine weise Sparsam-

keit von Seite der Arbeiter, so lange sie noch 

jung, bei Kräften und voller Arbeitsfähigkeit“ 
sind.61 In der Ausführung der werkseigenen 
Finanzvorlage hieß angesichts des in der 

Textilbranche niedrigen Lohnniveaus unter 
dem hohen Anteil an Fabrikarbeiterinnen: 
Auch „kleine Ersparnisse, deren wöchentliche 

Entziehung für den Arbeiter kaum fühlbar 

sind, wachsen nach und nach an und bilden 

ein kleines Kapital.“62 1861 hatte man auch 
in der Fürther Cigarrenfabrik die Sparvor-
sorge längst geregelt. Jedem Arbeiter wur-
den dort vom ausgezahlten Lohn wöchent-
lich neun Kreuzer als Spargeld abgezogen. 
Die Anlage wurde quittiert und in ein aus-
gehändigtes Sparbuch eingetragen. Die so 
entstehende Fabriksparkasse, die zunächst 
einen Zinssatz von vier Prozent gewährte, 
diente dazu, „den Arbeitern einen Notpfennig, 

& der Fabric-Herrschaft Regreß zu sichern.“63 
Im Falle einer nach Verstößen gegen die 
Arbeitsordnung erfolgten Entlassung wa-
ren Betroffene allerdings ihres Spargeldes 
verlustig. Der Erlös floss in die „Fabric-Ge-

schäfts-Cassa“.64

Die als Folge hoher Arbeiterfluktuationen 
und des zu Beginn der Industrialisierung 
noch ausgeprägten Mangels an Fachkräf-
ten notwendige Bindung der Belegschaften 
an die Textil- und Metallbetriebe verstärkte 
sich über dieses Versicherungsnetz. Deshalb 
waren Mitgliedschaften meist verpflichtend. 
Der Unterstützungsverein für die Arbeiter 
der mechanischen Spinnerei von Johann 
Friedrich Chur & Söhne in Augsburg regel-
te dies beispielsweise gleich zu Beginn: „An 

diesem Vereine sollen sämmtliche Arbeiter 

und Arbeiterinnen der Fabrik Theil nehmen; 

Ausnahmen hievon können nur durch die Fa-

brik-Inhaber und den Ausschuß des Vereins 

gestattet werden.“65

Inhalte, Symbole und Normentransfers in Arbeitsordnungen

Eine interessante Frage ist auch die nach 
dem normativen Proprium von Fabrikord-
nungen. Gab es quer durch die früh- und 
hochindustrialisierten Zonen des König-
reichs Bayern verbindliche Normenstan-
dards, die sich weit stärker an den noch 
nicht sehr zahlreichen Arbeitsverordnungen 
der Ministerien und des Landtags in Mün-

chen und nach 1871 an der Gesetzgebung 
des Deutschen Reiches orientierten als dass 
sie lokalen oder gar betrieblichen Überle-
gungen gefolgt wären? Arbeitsordnungen 
verwiesen dabei auf externe städtische wie 
staatliche Gesetzesregelungen oder eine 
betriebsinterne Zusatzvorsorge. So sah die 
Fabrikordnung der Fürther Mechanischen 
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Weberei von D. Regensburger seit 1894 

vor: „Jeder Arbeiter erhält ein Exemplar“ 

der Arbeitsordnung gegen Unterschrift und 

den Hinweis „auf die in den Arbeitsräumen 

angeschlagenen Unfallverhütungsvorschrif-

ten.“66 In der gleichen Arbeitsordnung folg-

te für die Pausen- und Arbeitszeitregelung 

jugendlicher Beschäftigter der Verweis auf 

bereits genannte gesetzliche Vorgabe durch 

§ 136 der Reichsgewerbeordnung vom 1. Ju-

ni 1891.67

Fabrikordnungen operierten ferner mit 

Symbolen68 unternehmerischer Autorität, 

die vor Ort zur Disziplinierung der Arbeiter 

beitrugen. Dazu zählten die Verweise auf die 

ungezählten Werkstore, an denen Ein- und 

Austritt kontrolliert wurde, und die Instru-

mente zur Zeitmessung, zu denen neben 

der Werksglocke oder der Dampfpfeife die 

Fabrikuhr zählte. Die Fabrikordnung der 

Soldan‘schen Elektrizitätswerke (Abb. 13) 

regelte im 22. Abschnitt entsprechend: „Für 

alle Zeitbestimmungen ist die Fabrikuhr 

maßgebend. Mit Beginn der Arbeitszeit wird 

das Fabrikthor geschlossen, Anfang und 

Ende werden durch Signale angezeigt. Für 

jedes wiederholte Zuspätekommen in einer 

Arbeitswoche müssen M[ar]k 10 Strafe be-

zahlt werden, außerdem wird für jede an-

gebrochene Viertelstunde keine Vergütung 

geleistet.“69 In der Wöhrder Kammgarnspin-

nerei stand 1852 die Fabrikglocke im Fo-

kus. Dort waren die Arbeiter gehalten, ihre 

Arbeitszeiten über den Hausmeister in ein 

Zeitbuch eintragen zu lassen. Pünktlichkeit 

war hierfür die Voraussetzung, denn wer nur 

„zehn Minuten nach dem mit der Glocke gege-

benen zweiten Zeichen“ zur Stelle war, stand 

vor verschlossenen Fabriktoren. Wer „nach 

Thorschluß“ erschien, verlor mindestens ein 

Viertel seines Lohnes.70 Die Möbel- & Spie-

gelfabrik von Ammersdörfer & Haas in Fürth 

regelte 1905 den Fabrikalltag wie folgt: „Die 

Arbeitszeit dauert wöchentlich 57 Stunden 

und zwar von früh 7 Uhr bis abends 6 Uhr mit 

einer Mittagspause von 12 – ½ 2 Uhr. Beginn 

& Schluss der Arbeit werden je durch 2 Signa-

le mit der Dampfpfeife bekannt gegeben.“71 

Mit Signalen arbeitet man laut „Arbeits-Ver-

trag“ auch in der Armaturen- & Maschinen-

fabrik von J.A. Hilpert, einer Nürnberger Ak-

tiengesellschaft. Seit dem 18. Mai 1892 hieß 

es dort: „Beginn und Ende der Arbeitszeiten 

und der Pausen werden durch ein Signal ange-

zeigt und haben sich alle Arbeiter pünktlichst 

hiernach zu richten.“ Ferner war bei „vormals 

J.A. Hilpert“ für alle Zeitbestimmungen aus-

schließlich die Fabrikuhr maßgebend.72

Abb. 13: „Fabrik-Ordnung“ der Nürnberger 

Elektrizitäts-Gesellschaft von Soldan 

& Co, Titelseite vom 23. Juni 1898.
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Ergebnisse

Die Produktion eines „Arbeiters nach 

Maß“, wie es 1981 Bernd Flohr73 nach der 

Analyse von Arbeitsordnungen noch formu-

lierte, zählte sicher zu den großen Sozial-

utopien des 19. Jahrhunderts. Der Trans-

formationsprozess von protoindustriell 

betriebenen Gewerbeformen aller Art und 

von den über ein Verlags- oder Zunftwesen 

organisierten Formen süddeutscher Tex-

tilherstellung des Ancien Régime hin zur 

modernen, voll mechanisierten Industrie-

produktion war enorm. Für die betroffenen 

Menschen, Handwerker und Arbeiter brach-

te er im Wesentlichen die Verlagerung ihres 

Lebensmittelpunkts. Die Heimarbeit und 

mit ihr einhergehend die gesellschaftlich 

überschaubaren Bedingungen dörflicher bis 

kleinstädtischer ‚face-to-face’-Begegnungen 

endete für viele Menschen mit dem Take-

off der Industrialisierung zu abrupt. Der 

Bezugspunkt zur heimischen Meisterwerk-

statt, wie er in städtischen wie ländlichen 

Weberordnungen74 der frühen Neuzeit zur 

Begrenzung von abhängiger Lohnarbeit und 

Verlagssystem verpflichtend angemahnt 

wurde, ging im Textilbereich nahezu ver-

loren. Die neuen, zentralörtlichen Produk-

tionsstätten in den schnell wachsenden 

Fabrikstädten und Werksanlagen vermit-

telten zunächst kein vertrautes Bild. Die 

besonders in der Textilindustrie häufig ge-

wählte Betriebsform der Aktiengesellschaft 

kapitalisierte und entmenschlichte zugleich 

die frühindustrielle Gesellschaft. Aktienge-

sellschaften sind im Grunde bis heute im In-

teresse der Aktionäre eher einer profitablen 

Gewinnmaximierung verpflichtet, als dass 

sie mit Blick auf die Fabrikgesetze weiche 

Hierarchien geduldet hätten.75 Die Fabrik-

ordnungen hatten bei aller Kontinuität zur 

frühmodernen Policey76 zunächst für die Be-

troffenen etwas Ungewohntes, Fremdes und 

vor allem auch klare Zeichen einer inhuma-

nen Maschinenabhängigkeit an sich. In den 

Fürther Wickels Metallpapier-Werken re-

gelte im Juni 1912 ein eigener Abschnitt das 

Verhältnis des Menschen zur Maschine: „Je-

der Arbeiter, welchem die Führung oder Bedie-

nung einer Maschine anvertraut ist, hat dies 

genau nach der im gegebenen Spezialinstruk-

tion zu bewerkstelligen und ist für etwa Zuwi-

derhandlung oder eigenmächtiges Herumpro-

bieren entstandenen Schaden haft- und nach 

Befund ersatzpflichtig. Entstandene Beschädi-

gungen oder Stockungen an einer Maschine 

sind sofort dem Betriebsführer oder Meister 

zu melden.“77 Das Profil der älteren, auch in 

Spätmittelalter und Frühmoderne verbreite-

ten Sozialdisziplinierung gewann angesichts 

der technologischen Entwicklung in der Mo-

derne eine neue Dimension. Dazu trug auch 

die im Zeittakt bemessene Akkordarbeit bei, 

wie sie häufig in Arbeitsordnungen Nürn-

berger Metallbetriebe beschrieben wurde. 

In der Metallgusswaarenfabrik Loeblein 

& Krafft hieß es 1898, „Angefangene Accor-

darbeiten müssen [auch nach Werksschluss] 

beendigt werden, wenn nicht seitens der Ar-

beitsgeber die Maßnahme getroffen wird, daß 

dem Arbeiter der Zutritt zu den Fabrikräumen 

aus irgend welchen Gründen versagt wird.“78 

Trotzdem sind es gerade die fast in allen Fa-

brikordnungen gleichlautend wiederholten 

Appelle nach Gehorsam, Fleiß, Sittlichkeit, 

Disziplin, Treue und Pünktlichkeit, die uns 

bei der Bewertung des Arbeitsalltags darin 

bestärken, die Normenwelt der Fabrikher-

ren und nicht die der Arbeiter erfahren zu 

haben. Die Fabrikordnungen mussten, um 

realitätsnäher zu sein und damit wirkmäch-

tiger zu werden, in den gesellschaftlichen 

Kontext eingebunden werden. Sie mussten 

akzeptiert und implementiert werden. So 

nahmen sie unter anderem die zunächst 

noch stark patriarchalisch ausgerichteten 

zahlreichen Für- und Vorsorgeprogramme 

in den Fabriken auf, und sie mussten über 

kurz oder lang in der Industrialisierung auf 

die Renitenz betroffener Arbeiterkreise re-

agieren. Ob dies vor der Etablierung der Ge-

werkschaften und der Sozialdemokratie in 

Bayern gelang, bleibt allerdings ein offenes 

Forschungsproblem.
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Abstract (engl.)

Factory regulations for the 19th and early 20th centuries, like court and police regu-
lations in pre-industrial times, are key documents for understanding regional working 
and living environments. Nevertheless, historical research has so far been slow to take 
note of them, let alone to make them the subject of comparative source editions. For the 
early industrialized cities of Nuremberg and Fürth, they document with socially disci-
plining clarity the hard everyday life of a rapidly growing new social class, the Fran-
conian factory workers. Discipline, punctuality, loyalty – absent workers were wanted 
by the police! – diligence and order were issued as maxims by the factory owners and 
stock corporations. In the Fürth cigar factory of Karpf and Frank, for example, the fac-
tory laws, which were announced in 1861, provided for male and female workers: „Jeder 

Arbeiter ist verpflichtet, vom Tage der Annahme bis zum 1. Januar eines jeden Jahres, der 

Fabric-Herrschaft seine Dienste nach der einem Jeden zugewiesenen Beschäftigung unaus-

gesetzt zu leisten.“ (StadtAFÜ, Fach 204, Nr. 43, § 1) In the according Nuremberg tobacco 
factory of Carl Otto Müller, foremen had the right to punish according to § 2, „sowie die 

Arbeiter zu entlassen, sobald sie sich dazu veranlasst sehen.“ (StadtAN, C7/I, Nr. 8681, 
factory laws of 12 November 1860, § 1). And due to the overlong working hours, which 
in the summer began at 6 in the morning and ended at 7 in the evening, formen promised 
above all punctuality.
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Bildnachweis

Abb. 1 und 2: StadtAN, C7/ I, Nr. 8709.
Abb. 3 und 11: StadtAFÜ: Fach 204, Nr. 43.
Abb. 4, 7, 8 und 9: StadtAFÜ, AGr. 10, Nr. 709.
Abb. 5:  StadtAFÜ, Bi 115.
Abb. 6:  StadtAFÜ, AGr. 10, Nr. 789.
Abb. 10 und 12: StAN, C7/I, Nr. 8681.
Abb. 13:  StAN, C7/I, Nr. 8761.
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Die nächsten Veranstaltungen

Exkursion – Der Geschichtsverein unterwegs

Karpfenland Aischgrund
Besuch des Spix-Museums in Höchstadt a. d. Aisch

und des Karpfenmuseums in Neustadt a. d. Aisch

Tagesfahrt in Kooperation mit dem Industrie- und Kulturverein Nürnberg

Freitag, 05. April 2024, 09:00 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Hans-Vogel-Straße (Selgros)

Mitglieder der teilnehmenden Vereine 42,00 Euro, Nichtmitglieder 47,00 Euro
Anmeldung bitte

per Tel. unter 0911/9732776 (AB) oder

per Mail: geschichtsverein-fuerth@web.de

„Über die Schultern g'schaut!“ Vom Backen, Schlachten und Bierbrauen
Vortrag von Rolf Kimberger

Donnerstag, 18. April 2024, 19:30 Uhr
Stadtmuseum Fürth, Vortragssaal, Ottostraße 2

Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5,00 Euro

Geschichtsverein vor Ort

Besichtigung eines modernen Gemüsebaubetriebs
Donnerstag, 16. Mai 2024, 19:00 Uhr
Treffpunkt: Gemüsebau Hofmann, Schnepfenreuther Straße 26, 90765 Poppenreuth

(Dauer ca. 1,5 Stunden)

Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5,00 Euro
Geschichtsverein vor Ort

Traditionsbrauerei in Ammerndorf, Dorn Bräu
Brauereibesichtigung und Bierprobe

Samstag, 22. Juni 2024, 11:00 Uhr
Marktplatz 1-2, 90614 Ammerndorf

Anfahrt in Eigenregie! (Fü Hbf, Bus 112 bis Roßtal, dort umsteigen in Bus 114, Zielort Am-

merndorf, Hauptstraße)

Mitglieder 10,00 Euro, Nichtmitglieder 13,00 Euro
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